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Regeste

Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 Abs. 1 BGG)

Volltext

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d
e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Geschäftsnummer: BV.2007.13 und BV.2007.14

Entscheid vom 6. Februar 2008 I. Beschwerdekammer Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub,
Gerichtsschreiber Stefan Graf

Partei

A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Vonesch, Gesuchsteller

Gegenstand

Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 Abs. 1 BGG)
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Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass:

- der Gesuchsteller im Rahmen eines gegen ihn gerichteten Zollstrafverfahrens am 11.
Dezember 2007 bei der Eidgenössischen Zollverwaltung (nachfolgend „EZV“) gegen
insgesamt drei Beschlagnahmeverfügungen Beschwerde erhob (act. 1);

- die EZV die Beschwerde mitsamt ihrer Äusserung am 17. Dezember 2007 der I.
Beschwerdekammer zustellte (act. 2);

- der Gesuchsteller im Rahmen seiner Beschwerdeschrift um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege sowie um Einsetzung von Rechtsanwalt Daniel Vonesch als
sein Vertreter ersuchte;

- der Gesuchsteller innerhalb der ihm erstreckten Frist das ausgefüllte und mit Beilagen
versehene Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege einge- reicht hat (act. 6);

- die EZV bezüglich Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege u. a. darauf hinwies, dass
der Gesuchsteller bei der Bank „B.“ in Portugal ein Konto über ein Vermögen von EURO
36'585.94 verfüge (Stand 31. Oktober 2007; act. 2.10) und am 10. Januar 2008 der I.
Beschwerdekammer einen entspre- chenden Kontoauszug nachreichte (act. 7);

- dem Gesuchsteller am 11. Januar 2008 die Gelegenheit eingeräumt wurde, sich zu den
entsprechenden Vorbringen der EZV zu äussern (act. 8);



- der Gesuchsteller innert erstreckter Frist zwei Kontoauszüge (act. 10.1 und 10.2)
einreichte und hierzu ausführte, dass anhand dieser ersichtlich sei, zu welchem Zeitpunkt
der Beschwerdeführer über welches Vermögen verfügt habe; dieses unterschreite die
Grenze von Fr. 10'000.-- und habe somit kei- nen Einfluss auf das Verfahren betreffend die
unentgeltliche Rechtspflege (act. 10);

- eine bedürftige Partei, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint, auf Antrag
von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Si- cherstellung der Parteientschädigung
befreit werden und ihr nötigenfalls ein Anwalt oder eine Anwältin bestellt werden kann
(Art. 25 Abs. 4 VStrR i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG);

- es grundsätzlich dem Gesuchsteller obliegt, seine Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse umfassend darzulegen und soweit als möglich zu belegen,
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wobei die Belege über sämtliche finanziellen Verpflichtungen des Gesuchstel- lers sowie
über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben haben;

- das Gesuch mangels ausreichender Substanziierung oder mangels Bedürf-
tigkeitsnachweis abgewiesen werden kann, wenn der Gesuchsteller der ihm obliegenden
Pflicht zur Offenlegung seiner finanziellen Situation nicht nach- kommt bzw. wenn die
vorgelegten Urkunden und die gemachten Angaben kein kohärentes und widerspruchsfreies
Bild seiner finanziellen Verhältnisse ergeben (vgl. BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi
[Hrsg.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Bern
2001, S. 189 f., BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164 f.);

- der Gesuchsteller im Rahmen des von ihm gestellten Gesuchs um unentgelt- liche
Rechtspflege die Existenz zwei seiner Konti in Portugal pflichtwidrig ver- schwiegen und
erst nach Hinweis der EZV und erst auf entsprechende Auf- forderung hin hierzu Auskünfte
erteilt hat;

- dem von der EZV eingereichten Kontoauszug zu entnehmen ist, dass der Gesuchsteller per
28. September 2007 über ein Wertschriftendepot im Wert von EURO 36'445.-- (ca. Fr.
60'000.--) verfügte;

- auf den nun vom Gesuchsteller eingereichten Kontoauszügen das Wertschrif- tendepot
nicht mehr erwähnt ist, auf dem einen Kontoauszug jedoch weiter- hin Belastungen und
Gutschriften im Zusammenhang mit Wertschriften aus- gewiesen sind;

- der Verbleib der Wertschriften demnach ungeklärt ist, der Gesuchsteller hier- zu auch
keine Ausführungen macht;

- der Gesuchsteller seiner Mitwirkungsobliegenheit demzufolge nur ungenü- gend
nachgekommen ist und es nicht möglich ist, sich ein kohärentes und widerspruchsfreies
Bild über seine finanziellen Verhältnisse zu machen;

- sein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege demzufolge abzuweisen ist;

- dem Gesuchsteller bis 18. Februar 2008 Frist gesetzt wird, zur Leistung eines
Kostenvorschusses von Fr. 1'500.--;

- die Kosten des vorliegenden Entscheids bei der Hauptsache bleiben;
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und erkennt:

1. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewie- sen.

2. Dem Gesuchsteller wird bis 18. Februar 2008 Frist gesetzt zur Leistung ei- nes
Kostenvorschusses von Fr. 1'500.--.

3. Die Kosten des vorliegenden Entscheids bleiben bei der Hauptsache.

Bellinzona, 6. Februar 2008

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Daniel Vonesch

Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
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